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Rating Funktionsinvaliditätsversicherung (FIV)

FIV als Unfallversicherung 

FIV als Lebensversicherung 

Basis:

Wertung:

Stand:

FIV als Unfallversicherung:  
93 Tarife / 13 Anbieter im Test
FIV als Lebensversicherung:  
26 Tarife / 5 Anbieter im Test

Gold, Silber, Bronze 

26.09.2014

Funktionsinvaliditätsversicherungen 
sind eine neuartige Form der Absiche-
rung der persönlichen Arbeitskraft. 
Erstmals wurde ein solches Produkt im 
September 2006 von der Axa unter 
dem Namen Unfall-Kombirente einge-
führt. Dabei ist die Namensgebung et-
was irreführend gewesen, da tatsäch-
lich nicht allein das Unfallrisiko abgesi-
chert wurde. Allen bisher am Markt 
angebotenen Unfallprodukten zur Ab-
sicherung der funktionellen Invalidität 
sind unter Anderem folgende Charak-
teristika gemein:

• Rentenleistung wegen Verlustes einer 
oder mehrerer Grundfähigkeiten 
(Grundfähigkeitenrente; abweichend 
keine Rentenleistung in einigen Tari-
fen der Signal Iduna)

• Rentenleistung wegen Pflegebedürf-
tigkeit ab Pflegestufe I (Pflegerente; 
abweichend keine Rentenleistung in 
einigen Tarifen der Signal Iduna)

• Rentenleistung wegen Minderung der 
Funktion wesentlicher Organe (Or-
ganrente)

• Rentenleistung wegen unfallbedingter 
Invalidität ab 50% (Unfallrente)

Teilweise wird als fünfte Leistungsart 
eine Krebsrente benannt, während an-
dere Versicherer eine Leistung bei 
Krebs als Teil der lebenslangen Organ-
rente vorsehen. Als einziger Anbieter 
wird von Janitos seit dem 01.12.2012 
als sechste Leistungsart neben einer 
Krebsrente auch eine Dread-Disease-
Rente angeboten, von der Signal Iduna 
Kapitalleistungen bei einem Grad der 
Behinderung von mindestens 50 bzw. 
Einmalleistungen bei bestimmten 
schweren Krankheiten.

Als Lebensversicherer bieten bisher 
die Allianz (KörperSchutzPolice; seit Ju-

li 2011), die Nürnberger (NÜRNBERGER 
HandwerkerSchutz; seit Juni 2012), die 
CARDEA.life (CARDEA safety first; seit 
Juli 2012), die Targo (Existenzschutz; seit 
September 2012) sowie der Volkswohl 
Bund (Existenz-Versicherung seit 
01.2014) eine Funktionsinvaliditätsversi-
cherung an. Dabei sieht sich die Targo als 
„Risikoversicherung (Körperschutzversi-
cherung)“. Versicherungsschutz besteht 
anders als bei den Unfallprodukten bei 
folgenden Leistungsauslösern:

• Rentenleistung wegen Verlustes einer 
oder mehrerer Grundfähigkeiten 
(Grundfähigkeitenrente)

• Rentenleistung wegen Pflegebedürftig-
keit nach ADL oder in Anlehnung an 
das SGB (Pflegerente)

• Einmalleistung bei bestimmten schwe-
ren Krankheiten (Dread-Disease-Lei-
stung; beim Volkswohl Bund abwei-
chend nur optional)

• Bei der Nürnberger zusätzlich: optional 
Rentenleistung bei unfallbedingter Be-
rufs- oder Pflegebedürftigkeit bzw. ein-
malige Kapitalleistung im Falle eines 
Unfalls

• Bei CARDEA.life zusätzlich: Einmallei-
stung bei Tod der versicherten Person, 
eine Rente bei Unfallinvalidität sowie 
optional eine Rentenleistung bei Be-
rufsunfähigkeit durch Zusatzversiche-
rung BU plus

• Beim VOLKSWOHL BUND zusätzlich: 
Option auf Anschluss-Pflegerentenver-
sicherung ohne erneute Gesundheits-
prüfung (Existenz PLUS)

Zur Abgrenzung einer funktionellen In-
validitätsabsicherung von einer Grund-
fähigkeitsversicherung sowie von ande-
ren Formen der Arbeitskraftabsicherung 
ist daher folgende Produktdefinition 
geeignet:

Bewertungsmaßstab der FIV ist mit 
Ausnahme der Krebsleistung eine er-
hebliche Beeinträchtigung definierter 
körperlicher Funktionen. Zur Leistungs-
erbringung müssen Funktionsminde-
rungen einen medizinisch eindeutig 
definierten Schwellenwert erreichen. 
Eine eindeutige Definition bedeutet, 
dass ein Versicherte theoretisch selbst 
dazu in der Lage wäre, anhand ihm 
vorliegender ärztlicher Gutachten 
selbst zu beurteilen, ob ein Leistungs-
anspruch aus seinem Vertrag besteht. 
Dabei müssen die beschriebenen 
Funktionsminderungen in der Regel 
voraussichtlich auf Dauer und irrever-
sibel sein. Anstelle einer reinen Diagno-
seabsicherung wie im Fall einer Dread 
Disease, geht es um die dauerhaften 
Folgen einer funktionellen Invalidität. 
Dabei spielt es im Regelfall keine Rolle, 
ob diese unfall- oder krankheitsbedingt 
erfolgte. Üblicherweise sind die Betrof-
fenen bei Minderung der Organfunkti-
on bis zur Leistungsschwelle noch ar-
beitsfähig.

Eine Funktionsinvaliditätsversiche-
rung (FIV) besteht in der Regel aus den 
Bausteinen Grundfähigkeitsrente, Pfle-
gerente sowie mindestens einem dritten 
Baustein (Unfallrente, Organrente oder 
Leistung bei Eintritt einer schweren Er-
krankung). Teil dieses dritten Bausteins 
ist mindestens eine Renten- oder Ein-
malleistung auch bei Eintritt einer defi-
nierten Krebserkrankung. 

Von einer FIV ist nur dann zu spre-
chen, wenn das Versicherungsprodukt 
im Deckungsumfang zu mindestens in 
einem Modul alle möglichen Erkran-
kungen berücksichtigt und keine Erkran-
kung ausschließt. Dies wird im Regelfall 
durch die Pflegekomponente erreicht. 
Daneben besteht die Möglichkeit, eine 
Rentenleistungsdauer wegen Verlustes 
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von Grundfähigkeiten oder Pflegebe-
dürftigkeit bei Kindern mindestens bis 
zur Volljährigkeit, bei Erwachsenen min-
destens bis zur Vollendung des 62. Le-
bensjahres zu vereinbaren. 

Vereinzelt wird die FIV am Markt auch 
als „Multirentenprodukt“ bezeichnet, 
dies in Anlehnung an die Multi-Rente 
aus dem Hause Janitos. Mit diesem 
Namen wird demnach ein Tarif und kei-
ne Produktgattung umschrieben.

Nach dieser Definition ist daher bei-
spielsweise der zum 01.03.2013 einge-
führte IDEAL KrankFallSchutz der IDE-
AL Versicherung AG keine Funktionsin-
validitätsversicherung, da sie zwar eine 
zeitlich befristete Rente bei definierten 
schweren Krankheiten (Herzinfarkt, 
Schlaganfall; optional: Krebs und gut-
artiger Gehirntumor), Unfalltod sowie 
Kapitalleistung bei definierten schwe-
ren Unfallfolgen mit Kapitalsofortlei-
stung, Oberschenkelhals- und Arm-
bruch, nicht jedoch eine Organ- oder 
Pflegerente besitzt. Darüber hinaus 
wird die vereinbarte Kapitalleistung bei 
Unfall verdoppelt, wenn es infolge 
eines Unfalls zum Verlust einer versi-
cherten Grundfähigkeit kommen sollte. 
Damit werden in keinem Modul alle 
möglichen Erkrankungen und noch 
nicht einmal jede unfallbedingte Invali-
dität berücksichtigt.

In diesem Sinne sind auch die Tarife 
„Optimal“ und „Optimal-Start“ der Si-
gnal Iduna keine eigentlichen Funkti-
onsinvaliditätsversicherungen, wurden 
hier jedoch als solche mit bewertet, da 
die Exklusiv-Varianten der gleichen Pro-
duktfamilie unzweifelhaft als solche zu 
werten ist. Nach dem gleichen Prinzip 
ist auch die Existenz-Versicherung des 
Volkswohl Bundes nur mit zusammen 
mit der optionalen „Erste-Hilfe-Lei-
stung“ als Funktionsinvaliditätsversi-
cherung einzustufen.

Beispiel für einen Schwellenwert 
am Beispiel von Janitos:
„2.3.3. Nierenerkrankungen
Als Beeinträchtigung der Funktionsfä-
higkeit gilt jede Erkrankung der Nieren, 
die z. B. aufgrund von Immunkrank-
heiten, chronischen Entzündungen, Ver-
letzungen, Gefäßsklerose, Diabetes 
oder Bluthochdruck entstanden ist und 
bei der die nachfolgenden Vorausset-

zungen erfüllt sind.
Die Leistungsfähigkeit der Nieren muss 
auf Dauer und irreversibel so reduziert 
sein, dass die Werte
– Glomeruläre Filtrationsrate 40 ml/
min/1,73 qm Körperoberfläche bzw.
– Kreatinin-Clearance von 30 ml/min 
/1,73 qm Körperoberfläche nicht über-
schritten werden oder der
– Kreatininwert 4 mg/dl (350 μmol/l) nicht 
unterschritten wird.
Werden die Werte durch eine Dialysebe-
handlung und/oder Transplantation ver-
bessert, wird die Leistung weiterhin er-
bracht.“
Quelle: „Zusatzbedingungen zu Ihrer Ja-
nitos Multi-Rente Best Selection für Er-
wachsene“, S. 2, Stand 04.2014

Der laut Statistik wichtigste Leistungs-
baustein jeder Funktionsinvaliditätsversi-
cherung ist die Organrente wie sie alle 
Unfall-, jedoch kein Lebensversicherer 
vorsehen. Insgesamt wurden bis Ende 
2011 etwa 2/3 aller Leistungsfälle aus der 
Organrente, 10 bis 20% aus der Unfall-
rente, 10 bis 15% aus der Grundfähigkei-
tenrente und weniger als 5% aus der 
Pflegerente erbracht. Im Rahmen des 
dominierenden Organkonzepts entfallen 
etwa 50% aller Leistungsfälle auf die 
Leistungsart Krebs. Bei den Krebserkran-
kungen führend ist dabei Brustkrebs. 

Zielgruppe für eine FIV sind in erster 
Linie Personen mit körperlicher oder 
handwerklicher Berufstätigkeit oder sol-
che, die aus finanziellen oder gesundheit-
lichen Gründen keine Möglichkeit haben, 
eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu 
finanzieren. Anders als in der Berufsun-
fähigkeitsversicherung besteht jedoch 
höchstens minimaler Versicherungs-
schutz im Fall psychischer Erkrankungen. 
Wer also wegen Depressionen oder 
Burnout eine ambulante Behandlung 
durch einen Psychotherapeuten „ge-
nießt“ und nach diversen Sitzungen als 
weitgehend geheilt entlassen wird, kann 
aus der funktionellen Invaliditätsabsiche-
rung anders als aus einer Berufsunfähig-
keitsversicherung keinen Leistungsan-
spruch herleiten. Da aber Angststö-
rungen, Neurosen, Erschöpfungssyn-
drome oder Phobien als gut behandelbar 
und reversibel gelten, passt dieser An-
satz in die Funktionsinvalidität. Ein mög-
licher Leistungsanspruch setzt regelmä-
ßig mindestens die Einweisung in eine 

geschlossene Einrichtung voraus.
Versicherungsschutz besteht für de-

finierte körperliche Funktionsverluste, 
eine Absicherung einer konkret ausge-
übten beruflichen Tätigkeit fällt jedoch 
nicht unter den Versicherungsschutz. 
Damit bleibt die Absicherung gegen 
Berufsunfähigkeit stets erste Wahl, 
während eine FIV stets nur eine einge-
schränkte Alternative darstellen kann. 
Für viele Kunden dürfte sie dennoch die 
erste Wahl sein. Darüber hinaus ist zu 
bedenken, dass auch für Gutverdiener 
eine vollständige Absicherung gegen 
Berufsunfähigkeit fast immer an den 
verfügbaren Finanzen scheitern dürfte, 
weshalb eine ergänzende Funktionsin-
validitätsversicherung für den Worst 
Case durchaus angeraten werden kann.

Per September 2014 sind folgende 
Funktionsinvaliditätsversicherungspro-
dukte bekannt:
• Adcuri / Tarif: Opti5Rente für Erwach-
sene / Produktstart: 02.2010 / Aktueller 
Bedingungsstand: 12.2012 / Sparte: 
Sachversicherung 
• Adcuri / Tarif: Opti5Plus für Erwachse-
ne / Produktstart: 12.2012 / Aktueller 
Bedingungsstand: 12.2012 / Sparte: 
Sachversicherung 
• Allianz / Tarif: KörperSchutzPolice / 
Produktstart: 07.2011 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 01.2013 / Sparte: Lebens-
versicherung
• Arag / Tarif: ARAG Existenz-Schutz / 
Produktstart: 01.2014 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 01.2014 / Sparte: Sachver-
sicherung
• AXA / Tarif: Kinderschutzpaket / Pro-
duktstart: 04.2011 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 04.2011 (Antrag abwei-
chend Stand 09.2012) / Sparte: Sach-
versicherung 
• AXA / Tarif: Existenzschutzversiche-
rung für Kinder / Produktstart: 04.2010 
/ Aktueller Bedingungsstand: 04.2011 
(Antrag abweichend Stand 09.2012) / 
Sparte: Sachversicherung
• AXA / Tarif: Existenzschutzversiche-
rung für Kinder mit garantierter Bei-
tragsrückzahlung / Produktstart: 
04.2010 / Aktueller Bedingungsstand: 
04.2011 (AV ESV 2011) bzw. 09.2012 
(BBR ESV BR 09/12) / Sparte: Sachver-
sicherung
• AXA / Tarif: Existenzschutzversiche-
rung für Erwachsene / Produktstart: 
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04.2010 / Aktueller Bedingungsstand: 
04.2011 (Antrag abweichend Stand 
09.2012) / Sparte: Sachversicherung / 
Bemerkung: Weiterentwicklung der ur-
sprünglichen Unfall-Kombirente mit 
Produktstart 09.2006
• AXA / Tarif: Existenzschutzversiche-
rung für Erwachsene mit garantierter 
Beitragsrückzahlung / Produktstart: 
04.2010 / Aktueller Bedingungsstand: 
04.2011 (AV ESV 2011) bzw. 09.2012 
(BBR ESV BR 09/12) / Sparte: Sachver-
sicherung / Bemerkung: Weiterentwick-
lung der ursprünglichen Unfall-Kombi-
rente mit Produktstart 09.2006
• Barmenia / Tarif: Barmenia-Opti-
5Rente für Erwachsene / Produktstart: 
02.2010 / Aktueller Bedingungsstand: 
12.2012 / Sparte: Sachversicherung 
• Barmenia / Tarif: Barmenia-Opti5Plus 
für Erwachsene / Produktstart: 12.2012 
/ Aktueller Bedingungsstand: 12.2012 / 
Sparte: Sachversicherung 
• CARDEA.life / Tarif: CARDEA safety 
first / Produktstart: 07.2012 / aktueller 
Bedingungungsstand: 01.2013 / Sparte: 
Lebensversicherung
• CARDEA.life / Tarif: CARDEA safety 
first mit BU plusEco / Produktstart: 
07.2012 / aktueller Bedingungungs-
stand: 01.2013 / Sparte: Lebensversi-
cherung
• CARDEA.life / Tarif: CARDEA safety 
first mit BU plusExxellent / Produktstart: 
07.2012 / aktueller Bedingungungs-
stand: 01.2013 / Sparte: Lebensversi-
cherung
• Die BAYERISCHE / Tarif: Multi PRO-
TECT / Produktstart: 12.2012 / Aktueller 
Bedingungsstand: 01.12.2012 / Sparte: 
Sachversicherung 
• Gothaer / Tarif: Gothaer Unfallrente 
Plus mit Gothaer Unfall (Kindertarif) / 
Produktstart: 02.2014 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 02.2014 (Druckstück 
06.2014) / Sparte: Sachversicherung
• Gothaer / Tarif: Gothaer Unfallrente 
Plus mit Gothaer UnfallTop (Kindertarif) 
/ Produktstart: 02.2014 / Aktueller Be-
dingungsstand: 02.2014 (Druckstück 
06.2014) / Sparte: Sachversicherung
• Gothaer / Tarif: Gothaer Unfallrente 
Plus mit Gothaer UnfallTop mit Plus-
Deckung (Kindertarif) / Produktstart: 
02.2014 / Aktueller Bedingungsstand: 
02.2014 (Druckstück 06.2014) / Sparte: 
Sachversicherung
• Gothaer / Tarif: Gothaer Unfallrente 

Plus mit Gothaer Unfall mit CuraPlus 
(Kindertarif) / Produktstart: 02.2014 / Ak-
tueller Bedingungsstand: 02.2014 
(Druckstück 06.2014) / Sparte: Sachver-
sicherung
• Gothaer / Tarif: Gothaer Unfallrente Plus 
mit Gothaer UnfallTop mit CuraPlus (Kin-
dertarif) / Produktstart: 02.2014 / Aktu-
eller Bedingungsstand: 02.2014 (Druck-
stück 06.2014) / Sparte: Sachversiche-
rung
• Gothaer / Tarif: Gothaer Unfallrente Plus 
mit Gothaer UnfallTop mit Plus-Deckung 
mit CuraPlus (Kindertarif) / Produktstart: 
02.2014 / Aktueller Bedingungsstand: 
02.2014 (Druckstück 06.2014) / Sparte: 
Sachversicherung
• Gothaer / Tarif: Gothaer Unfallrente Plus 
mit Gothaer Unfall (Erwachsenentarif) / 
Produktstart: 02.2014 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 02.2014 (Druckstück 
06.2014) / Sparte: Sachversicherung
• Gothaer / Tarif: Gothaer Unfallrente Plus 
mit Gothaer UnfallTop (Erwachsenentarif) 
/ Produktstart: 02.2014 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 02.2014 (Druckstück 
06.2014) / Sparte: Sachversicherung
• Gothaer / Tarif: Gothaer Unfallrente Plus 
mit Gothaer UnfallTop mit Plus-Deckung 
(Erwachsenentarif) / Produktstart: 
02.2014 / Aktueller Bedingungsstand: 
02.2014 (Druckstück 06.2014) / Sparte: 
Sachversicherung
• Gothaer / Tarif: Gothaer Unfallrente Plus 
mit Gothaer Unfall mit CuraPlus (Erwach-
senentarif) / Produktstart: 02.2014 / Ak-
tueller Bedingungsstand: 02.2014 
(Druckstück 06.2014) / Sparte: Sachver-
sicherung
• Gothaer / Tarif: Gothaer Unfallrente Plus 
mit Gothaer UnfallTop mit CuraPlus (Er-
wachsenentarif) / Produktstart: 02.2014 / 
Aktueller Bedingungsstand: 02.2014 
(Druckstück 06.2014) / Sparte: Sachver-
sicherung
• Gothaer / Tarif: Gothaer Unfallrente Plus 
mit Gothaer UnfallTop mit Plus-Deckung 
mit CuraPlus (Erwachsenentarif) / Pro-
duktstart: 02.2014 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 02.2014 (Druckstück 
06.2014)/ Sparte: Sachversicherung
• Janitos / Tarif: JANITOS MULTI-RENTE 
für Kinder / Produktstart: 12.2012 / Aktu-
eller Bedingungsstand: 07.2013 / Sparte: 
Sachversicherung
• Janitos / Tarif: JANITOS MULTI-RENTE 
für Erwachsene / Produktstart: 12.2012 / 
Aktueller Bedingungsstand: 07.2013 / 

Sparte: Sachversicherung
• Janitos / Tarif: JANITOS MULTI-REN-
TE Balance für Kinder / Produktstart: 
12.2012 / Aktueller Bedingungsstand: 
04.2014 / Sparte: Sachversicherung
• Janitos / Tarif: JANITOS MULTI-REN-
TE Balance für Erwachsene / Pro-
duktstart: 12.2012 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 04.2014 / Sparte: Sachver-
sicherung
• Janitos / Tarif: JANITOS MULTI-RENTE 
Best Selection für Kinder / Produktstart: 
12.2012 / Aktueller Bedingungsstand: 
04.2014 / Sparte: Sachversicherung
• Janitos / Tarif: JANITOS MULTI-REN-
TE Best Selection für Erwachsene / 
Produktstart: 12.2012 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 04.2014 / Sparte: Sachver-
sicherung
• Lebensversicherung von 1871 a.G. in 
Kooperation mit der TRIAS Versiche-
rung AG und der BGV-Versicherung AG 
/ Tarif: Golden IV Klassik für Kinder bis 
10 Jahren / Produktstart: 04.2014 / 
Aktueller Bedingungsstand: 04.2014 / 
Sparte: Unfallversicherung
• Lebensversicherung von 1871 a.G. in 
Kooperation mit der TRIAS Versiche-
rung AG und der BGV-Versicherung AG 
/ Tarif: Golden IV Klassik für Kinder ab 
10 Jahren / Produktstart: 04.2014 / 
Aktueller Bedingungsstand: 04.2014 / 
Sparte: Unfallversicherung
• Lebensversicherung von 1871 a.G. in 
Kooperation mit der TRIAS Versiche-
rung AG und der BGV-Versicherung AG 
/ Tarif: Golden IV Exklusiv für Kinder bis 
10 Jahren / Produktstart: 04.2014 / 
Aktueller Bedingungsstand: 04.2014 / 
Sparte: Unfallversicherung
• Lebensversicherung von 1871 a.G. in 
Kooperation mit der TRIAS Versiche-
rung AG und der BGV-Versicherung AG 
/ Tarif: Golden IV Exklusiv für Kinder ab 
10 Jahren / Produktstart: 04.2014 / 
Aktueller Bedingungsstand: 04.2014 / 
Sparte: Unfallversicherung
• Lebensversicherung von 1871 a.G. in 
Kooperation mit der TRIAS Versiche-
rung AG und der BGV-Versicherung AG 
/ Tarif: Golden IV Exklusiv mit Malteser-
Soforthilfe für Kinder bis 10 Jahren / 
Produktstart: 04.2014 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 04.2014 / Sparte: Unfall-
versicherung
• Lebensversicherung von 1871 a.G. in 
Kooperation mit der TRIAS Versiche-
rung AG und der BGV-Versicherung AG 
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/ Tarif: Golden IV Exklusiv mit Malteser-
Soforthilfe für Kinder ab 10 Jahren / 
Produktstart: 04.2014 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 04.2014 / Sparte: Unfall-
versicherung
• Lebensversicherung von 1871 a.G. in 
Kooperation mit der TRIAS Versiche-
rung AG und der BGV-Versicherung AG 
/ Tarif: Golden IV Klassik für Erwachse-
ne / Produktstart: 04.2014 / Aktueller 
Bedingungsstand: 04.2014 / Sparte: 
Unfallversicherung
• Lebensversicherung von 1871 a.G. in 
Kooperation mit der TRIAS Versiche-
rung AG und der BGV-Versicherung AG 
/ Tarif: Golden IV Exklusiv für Erwachse-
ne / Produktstart: 04.2014 / Aktueller 
Bedingungsstand: 04.2014 / Sparte: 
Unfallversicherung
• Lebensversicherung von 1871 a.G. in 
Kooperation mit der TRIAS Versicherung 
AG und der BGV-Versicherung AG / Tarif: 
Golden IV Exklusiv mit Malteser-Sofort-
hilfe für Erwachsene / Produktstart: 
04.2014 / Aktueller Bedingungsstand: 
04.2014 / Sparte: Unfallversicherung
• Lebensversicherung von 1871 a.G. in 
Kooperation mit der TRIAS Versiche-
rung AG und der BGV-Versicherung AG 
/ Tarif: Golden IV Exklusiv mit Malteser-
Soforthilfe für Erwachsene / Pro-
duktstart: 04.2014 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 04.2014 / Sparte: Unfall-
versicherung
• Nürnberger / Tarif: NÜRNBERGER 
HandwerkerSchutz mit Unfall-BUZ / 
Produktstart: 06.2012 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 12.2012 / Sparte: Lebens-
versicherung (selbstständige Grundun-
fähigkeitsversicherung, Kapitalleistung 
bei versicherten schweren Krankheiten, 
Unfall-Berufsunfähigkeitszusatzversi-
cherung)
• Nürnberger / Tarif: NÜRNBERGER 
HandwerkerSchutz mit Handwerker-
UnfallSchutz / Produktstart: 06.2012 / 
Aktueller Bedingungsstand: 12.2012 / 
Sparte: Lebensversicherung (Grundun-
fähigkeitsversicherung, Kapitalleistung 
bei versicherten schweren Krankheiten), 
Sachversicherung (Kapitalleistung bei 
Unfall)
• Signal Iduna / Tarif: VitaLife Optimal 
– für eine gesicherte Existenz / Pro-
duktstart: 07.2012 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 02.2013 / Sparte: Sachver-
sicherung
• Signal Iduna / Tarif: VitaLife Exklusiv 

– für eine gesicherte Existenz / Pro-
duktstart: 07.2012 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 02.2013 / Sparte: Sachver-
sicherung
• Signal Iduna / Tarif: VitaLife-Junior Op-
timal-Start – für eine gesicherte Existenz 
/ Produktstart: 07.2012 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 02.2013 / Sparte: Sachver-
sicherung
• Signal Iduna / Tarif: VitaLife-Junior Op-
timal – für eine gesicherte Existenz / 
Produktstart: 07.2012 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 02.2013 / Sparte: Sachver-
sicherung
• Signal Iduna / Tarif: VitaLife-Junior Ex-
klusiv-Start – für eine gesicherte Existenz 
/ Produktstart: 07.2012 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 02.2013 / Sparte: Sachver-
sicherung
• Signal Iduna / Tarif: VitaLife-Junior Ex-
klusiv – für eine gesicherte Existenz / 
Produktstart: 07.2012 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 02.2013 / Sparte: Sachver-
sicherung
• Sparkassen-Versicherung Sachsen / 
Tarif: Existenzversicherung für Erwachse-
ne / Produktstart: 07.2011 / Aktueller 
Bedingungsstand: AUB 12.2012, BB 
Existenzversicherung 01.2013 / Sparte: 
Unfallversicherung
• SV SparkassenVersicherung Gebäude-
versicherung AG (mit dem Geschäftsge-
biet Baden-Württemberg, Hessen, Thü-
ringen und Teilen von Rheinland-Pfalz) / 
Tarif: ExistenzSchutz für Kinder/ Pro-
duktstart: 05.05.2014 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 05.2014 / Sparte: Unfallver-
sicherung
• SV SparkassenVersicherung Gebäude-
versicherung AG (mit dem Geschäftsge-
biet Baden-Württemberg, Hessen, Thü-
ringen und Teilen von Rheinland-Pfalz) / 
Tarif: ExistenzSchutz für Erwachsene / 
Produktstart: 05.05.2014 / Aktueller Be-
dingungsstand: 05.2014 / Sparte: Unfall-
versicherung
• SV SparkassenVersicherung Gebäude-
versicherung AG (mit dem Geschäftsge-
biet Baden-Württemberg, Hessen, Thü-
ringen und Teilen von Rheinland-Pfalz) / 
Tarif: ExistenzSchutz für Kinder mit SV 
PrivatSchutz Unfall Rehabiliations-Ma-
nagement / Produktstart: 05.05.2014 / 
Aktueller Bedingungsstand: 05.2014 / 
Sparte: Unfallversicherung
• SV SparkassenVersicherung Gebäude-
versicherung AG (mit dem Geschäftsge-
biet Baden-Württemberg, Hessen, Thü-

ringen und Teilen von Rheinland-Pfalz) 
/ Tarif: ExistenzSchutz für Erwachsene 
mit SV PrivatSchutz Unfall Rehabilia-
tions-Management / Produktstart: 
05.05.2014 / Aktueller Bedingungs-
stand: 05.2014 / Sparte: Unfallversiche-
rung
• Targo / Tarif: Existenzschutz / Pro-
duktstart: 09.2012 / aktueller Bedin-
gungsstand: 12.2012 / Sparte: Lebens-
versicherung
• VPV / Tarif: Vital-Rente für Kinder / 
Produktstart: 10.2011 / Aktueller Bedin-
gungsstand: 12.2012 / Sparte: Sachver-
sicherung
• VPV / Tarif: Vital-Rente für Erwachse-
ne / Produktstart: 07.2010 / Aktueller 
Bedingungsstand: 12.2012 / Sparte: 
Sachversicherung
• Volkswohl Bund / Tarif: Existenz-Ver-
sicherung (SKV mit Sofortrabatt und 
ohne Erste-Hilfe-Leistung bei einer 
schweren Krankheit) / Produktstart: 
01.2014 / Aktueller Bedingungsstand: 
01.2014 / Sparte: Lebensversicherung
• Volkswohl Bund / Tarif: Existenz-Ver-
sicherung (SKV ohne Sofortrabatt und 
ohne Erste-Hilfe-Leistung bei einer 
schweren Krankheit) / Produktstart: 
01.2014 / Aktueller Bedingungsstand: 
01.2014 / Sparte: Lebensversicherung
• Volkswohl Bund / Tarif: Existenz-Ver-
sicherung (SKV mit Sofortrabatt und mit 
Erste-Hilfe-Leistung bei einer schweren 
Krankheit) / Produktstart: 01.2014 / Ak-
tueller Bedingungsstand: 01.2014 / 
Sparte: Lebensversicherung
• Volkswohl Bund / Tarif: Existenz-Ver-
sicherung (SKV ohne Sofortrabatt und 
mit Erste-Hilfe-Leistung bei einer 
schweren Krankheit) / Produktstart: 
01.2014 / Aktueller Bedingungsstand: 
01.2014 / Sparte: Lebensversicherung
• Volkswohl Bund / Tarif: Existenz-Ver-
sicherung (SKV+ mit Sofortrabatt und 
ohne Erste-Hilfe-Leistung bei einer 
schweren Krankheit) / Produktstart: 
01.2014 / Aktueller Bedingungsstand: 
01.2014 / Sparte: Lebensversicherung
• Volkswohl Bund / Tarif: Existenz-Ver-
sicherung (SKV+ ohne Sofortrabatt und 
ohne Erste-Hilfe-Leistung bei einer 
schweren Krankheit) / Produktstart: 
01.2014 / Aktueller Bedingungsstand: 
01.2014 / Sparte: Lebensversicherung
• Volkswohl Bund / Tarif: Existenz-Ver-
sicherung (SKV+ mit Sofortrabatt und 
mit Erste-Hilfe-Leistung bei einer 
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schweren Krankheit) / Produktstart: 
01.2014 / Aktueller Bedingungsstand: 
01.2014 / Sparte: Lebensversicherung
• Volkswohl Bund / Tarif: Existenz-Ver-
sicherung (SKV+ ohne Sofortrabatt und 
mit Erste-Hilfe-Leistung bei einer 
schweren Krankheit) / Produktstart: 
01.2014 / Aktueller Bedingungsstand: 
01.2014 / Sparte: Lebensversicherung

Beitragsniveau von Funktionsinva-
liditätsversicherungen als Unfall-
versicherung
Für Kunden wie auch Makler ist neben 
dem hier bewerteten Bedingungsni-
veau sicher auch das Beitragsniveau 
von Bedeutung. Dieses soll anhand 
von einigen Beispielen aufgezeigt wer-
den. Insgesamt ist eine deutliche Prä-
mienanpassung als Folge der Einfüh-
rung von Unisex ab dem 21.12.2012 
festzustellen, wobei Janitos die Prä-
mien zum 01.07.2013 bereits wieder 
erheblich reduziert hat. Die Übersicht 
auf Seite 48 zeigt die – soweit bekannt 

– aktuellen Prämien der einzelnen Wett-
bewerber. Für einen Vergleich verweise 
ich auf frühere Ausgaben dieses Ra-
tings.

Ratingsystematik
Für die Kategorie Funktionsinvaliditäts-
versicherung (FIV) werden drei Katego-
rien unterschieden: Bronze, Silber und 
Gold. Da es bislang nur sehr wenige 
Tarife gibt, wurde auf die Aufstellung 
umfassender Mindestkriterien zu diesem 
Zeitpunkt noch weitgehend verzichtet. 
Einige ausgewählte Leistungsunter-
schiede werden jedoch bei den benann-
ten Tarifen besonders ausgewiesen, um 
damit dem Makler als Entscheidungs-
grundlage zu dienen. 

Voraussetzung für das Erreichen einer 
dieser Kategorien ist, dass die jeweiligen 
Mindestkriterien in allen Punkten erfüllt 
werden. 

Um eine Bewertung mit Bronze zu erzie-

len, müssen folgende Anforderungen 
erfüllt sein:
• mindestens 80% der erreichbaren 

Gesamtwertung (Unfallversicherung)
• mindestens 70% der erreichbaren 

Gesamtwertung (Lebensversiche-
rung)

• prämienneutrale Leistungsverbesse-
rungen gelten für Unfallverträge au-
tomatisch auch für bestehende Ver-
träge (Innovationsklausel)

Ergänzende Voraussetzungen für die 
Bewertung mit Silber sind wie folgt 
beschrieben:
• mindestens 85% der erreichbaren 

Gesamtwertung (Unfallversicherung)
• mindestens 75% der erreichbaren 

Gesamtwertung (Lebensversiche-
rung)

Ergänzende Voraussetzungen für die 
Höchstbewertung mit Gold sind wie 
folgt beschrieben:
• mindestens 90% der erreichbaren 

 Axa Barmenia Barmenia Die Bayerische ** Janitos ** Signal Iduna VPV

 Existenzschutz-
versicherung für 
Kinder und  
Erwachsene, 
Stand 03.2012 
mit Prämien 
Stand 09.2012

Opti5Rente, 
Stand 12.2012

Opti5Plus,  
Stand 12.2012

Multi-PROTECT, 
Stand 17.12.2012

Multi-Rente  
für Kinder und  
Erwachsene, 
Stand 07.2013

VitaLife Junior 
bzw. VitaLife für 
Erwachsene,  
Tarif-Variante 
Exklusiv, Stand 
01.2013

Vital Junior und 
Vital, Stand 
03.2013

 Unisex Unisex Unisex Unisex Unisex Unisex Unisex

Alter 5 Jahre, 
Rentenhöhe: 
1.500 Euro, Ren-
tenzahlung: bis 
EA 67, Passiv-
dynamik: 1,5%

221,16 Euro  
brutto p.a. *

nicht möglich nicht möglich nicht möglich 214,56 Euro brut-
to p.a. (ohne Kapi-
talsofortleistung) / 
303,81 Euro brut-
to p.a. (mit Kapi-
talsofortleistung)

353,66 Euro 
brutto p.a. (inkl. 
Kapitalleistung)

619,42 Euro brut-
to p.a. (ohne Ein-
malzahlung), 
637,27 Euro  
brutto p.a. (inkl. 
Einmalzahlung)*

Alter 25 Jahre, 
Rentenhöhe: 
1.500 Euro, Ren-
tenzahlung: bis 
EA 67, Passiv-
dynamik: 1,5%

375,42 Euro  
brutto p.a. *

330,84 Euro 
brutto p.a. ( 
Berufsgruppe A 
und B)

396,94 Euro 
brutto p.a.

249,20 Euro  
brutto p.a.  
(Berufsgruppe A) /  
395,40 Euro  
brutto p.a.  
(Berufsgruppe B)

255,61 Euro brut-
to p.a. (Berufs-
gruppe A ohne 
Motorradrisiko) / 
319,52 Euro brut-
to p.a. (Berufs-
gruppe A mit Mo-
torradrisiko)

359,31 Euro 
brutto p.a. (inkl. 
Kapitalleistung)

540,94 Euro brut-
to p.a.*

Alter 45 Jahre, 
Rentenhöhe: 
1.500 Euro, Ren-
tenzahlung: bis 
EA 67, Passiv-
dynamik: 1,5%

728,57 Euro  
brutto p.a. *

620,72 Euro 
brutto p.a.  
(Berufsgruppe 
A und B)

744,92 Euro 
brutto p.a.

424,60 Euro  
brutto p.a.  
(Berufsgruppe A) / 
506,90 Euro  
brutto p.a.  
(Berufsgruppe B)

516,58 Euro brut-
to p.a. (Berufs-
gruppe A ohne 
Motorradrisiko) / 
645,72 Euro brut-
to p.a. (Berufs-
gruppe A mit Mo-
torradrisiko)

693,39 Euro 
brutto p.a. (inkl. 
Kapitalleistung)

1.251,23 Euro 
brutto p.a. *

* Bitte beachten Sie, dass bei der Axa und der  VPV nur eine lebenslange Rentenleistung möglich ist und die hier dargestellte Rentenleistungsdauer bis 
Endalter 67 nicht zur Verfügung steht
** die Prämien der BBV und von Janitos  sind technisch einjährig kalkuliert, steigen also mit dem Alter an. Damit sind die benannten Prämien bereits die 
Prämien, die auch ein Kunde zahlen würde, der mit z.B. 25 Jahren einsteigen würde. Mit 45 Jahren müsste er den dort benannten höheren Beitrag für den 
gleichen Schutz aufbringen. Bei den Wettbewerbern ohne diesen Vermerk sind die Prämien für die ganze Vertragslaufzeit als nivellierte Durchschnittsprämie 
kalkuliert, so dass ein niedriges Eintrittsalter einen Beitragsvorteil für die ganze Vertragslaufzeit bedeutet
Bitte beachten: je nach Anbieter sind ergänzende Leistungen (z.B. lebenslange Rente) gegen Zuschlag einschließbar. Auch gehen alle hier benannten 
Prämien von einem nicht erhöhten Risiko aus.
Bei der VPV wird kein Ratenzahlungszuschlag für unterjährige Zahlweise erhoben.
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Gesamtwertung 
• uneingeschränkter Versicherungs-

schutz als Beifahrer auf einem Mo-
torrad 

In jedem Fall als sinnvoll erscheint der 
Verzicht auf das ordentliche Kündi-
gungsrecht des Versicherers, aller-
dings gibt es teilweise rechtliche Be-
denken hinsichtlich der gleichzeitig 
bestehenden Beitragsanpassungs-
klausel und dem benannten Kündi-
gungsverzicht. Aus diesem Grunde 
wurde diese Leistung zwar mitbewer-
tet, jedoch bis zur abschließenden Klä-
rung in diesem Punkt nicht als Min-
destanforderung aufgestellt. Mit der 
Einführung von Unisex hat Janitos den 
Kündigungsverzicht massiv einge-
schränkt und ist damit mit der aktuellen 
Regelung der VPV vergleichbar. Die 
Signal Iduna hat das Kündigungsrecht 
zu Gunsten der Versicherten leicht ein-
geschränkt.

Jeder Tarif, der nach diesen Kriterien 
mit Bronze, Silber oder Gold bewertet 
werden kann, kann als „empfehlens-
wert“ angesehen werden, wobei den-
noch stets der individuelle Kundenbe-
darf zu prüfen ist. Schließlich ist nie 
auszuschließen, dass im Zweifel ein 
anderer Anbieter, der die beschrie-
benen Voraussetzungen nicht erfüllt, 
für den konkreten Kunden interessanter 
sein kann oder ein Kunde vielleicht 
auch bestimmte Risiken zu Gunsten 
einer geringeren Prämie billigend in 
Kauf nehmen möchte.

Unternehmensqualität
Funktionsinvaliditätsversicherungen 
sind Produkte, die einen Kunden ein 
Leben lang begleiten sollen. Von daher 
sollte in der Beratung auch Wert auf 
die Qualität des jeweiligen Risikoträ-
gers gelegt werden. Unternehmens- 
und Finanzstärkeratings können hierzu 
eine Hilfestellung bieten, verhindern 
aber nicht zwingend eine mögliche 
Fehleinschätzung des jeweiligen Ra-
ters. Außerdem ist zu beachten, dass 
ein Spitzenrating eines Anbieters nicht 
zwingend mit dem eines Wettbewer-
bers vergleichbar ist. Dazu sind die 
einzelnen Ratingansätze zu unter-
schiedlich. Mal handelt es sich um ein 
Finanzstärke-, mal um ein Investoren-
rating und ein anderes Mal um eine 

Bewertung der Servicequalität. Auch 
stellt jedes Rating nur eine Momentauf-
nahme dar. 

Manch ein finanzstarkes Unternehmen 
verliert Kunden durch schwachen Ser-
vice oder ungünstige vertriebliche Um-
organisation, ein anderes Unternehmen 
ist dafür möglicherweise vertrieblich 
umso erfolgreicher, weist aber schwa-
che Bilanzkennzahlen auf. Liegen also 
für ein Unternehmen positive Bewer-
tungen in verschiedenen Bereichen vor, 
so ist dies ein zumindest gutes Zeichen. 
Zu beachten ist jedoch ferner, dass die 
meisten Finanzstärkeratings Auftragsra-
tings sind und damit gerade von kleinen 
Gesellschaften meist nicht wirtschaftlich 
sinnvoll finanziert werden können. Damit 
ist der Umkehrschluss, dass ein Unter-
nehmen ohne aussagekräftige Ratings 
nicht empfehlenswert ist, nicht zwingend 
möglich.

Die folgende Übersicht von Ratings 
wurde von den jeweiligen Versicherern, 
von Assekurata, Fitch bzw. von Morgen 
& Morgen selbst zur Verfügung gestellt 
und vom Herausgeber nicht auf inhalt-
liche Richtigkeit verifiziert.

• Adcuri GmbH 
 Zurzeit liegen keine Unternehmens- 

oder Finanzstärkeratings vor
• Allianz Lebensversicherungs-Aktien-

gesellschaft
 Morgen & Morgen LV-Unternehmens-

rating3 , Stand 18.10.2013: *****
 Von Fitch besteht ein Finanzstärkera-

ting für die Allianz SE als internationa-
le Muttergesellschaft, nicht jedoch für 
die deutsche Einheit. Bewertet wurde 
dieses Unternehmen am 14.03.2014 
mit „AA“

• Arag
 Keine Ratings bekannt
• AXA Versicherung AG 
 Fitch Ratings, Stand 11.03.2014: „AA-

“
 Standard & Poors, Stand 15.11.2013: 

A+
 Moody’s, Stand 30.04.2013: Aa3
• Barmenia Allgemeine Versicherungs-

AG
 Zurzeit liegen keine Unternehmens- 

oder Finanzstärkeratings vor
• Bayerische Beamten Versicherung AG 

(Marke: „Die Bayerische“)
 Zurzeit liegen keine Unternehmens- 

oder Finanzstärkeratings vor 

• BGV-Versicherung AG
 Zurzeit liegen keine Unternehmens- 

oder Finanzstärkeratings vor
• Gothaer Allgemeine Versicherung
 Fitch Ratings, Stand 07.04.2014: „A“
• Interlloyd Versicherungs-AG
 Zurzeit liegen keine Unternehmens- 

oder Finanzstärkeratings vor
• Janitos Versicherung AG 
 Zurzeit liegen keine Unternehmens- 

oder Finanzstärkeratings vor
• Lebensversicherung von 1871 a.G.
 Fitch Ratings, Stand 14.03.2014: „A+“
• NÜRNBERGER Allgemeine Versiche-

rungs-AG 
 Finanzstärkerating von Fitch: „A+“, 

Stand 06.06.2014
 Standard & Poor’s, Stand Juni 2013: 

„A“ (gut)
• NÜRNBERGER Lebensversicherung 

AG
 Finanzstärkerating von Fitch, Stand 

06.06.2014: „A+“
 Morgen & Morgen LV-Unterneh-

mensrating, Stand 18.10.2013: ***
 Standard & Poor’s4 , Stand Juni 2013: 

„A“ (gut)
• PrismaLife AG (Marke: „CARDEA.

life“)
 Finanzstärkerating von Fitch: 

„BBB+“, Stand 21.08.2014 
• SIGNAL IDUNA Gruppe 
 Zurzeit liegen keine Unternehmens- 

oder Finanzstärkeratings vor 
 Fitch-Ratings hat nur die SIGNAL 

IDUNA Rückversicherung AG bewer-
tet. Mit Stand 20.08.2014 erfolgte 
hier eine Bewertung mit „A-“. 

• Sparkassen-Versicherung Sachsen 
Allgemeine Versicherung AG 

 Keine Ratings bekannt
• SV SparkassenVersicherung Gebäu-

deversicherung AG
 Keine Ratings bekannt
• TARGO Lebensversicherung AG
 Assekurata5 , Stand 29.10.2013: „A+“ 

(sehr gut)
 Morgen & Morgen LV-Unterneh-

mensrating, Stand 18.10.2013: *** 
• TRIAS Versicherung AG
 Zurzeit liegen keine Unternehmens- 

oder Finanzstärkeratings vor
• VPV Allgemeine Versicherungs-AG
 Keine Ratings bekannt
• Volkswohl Bund Lebensversicherung 

a.G.
 Fitch Ratings, Stand 27.08.2014: 

„A+“
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Bitte beachten Sie, dass die Unterneh-
mensqualität zwar ein wichtiger Faktor 
im Beratungsgespräch sein sollte, die-
se jedoch nicht für die Bewertung der 
einzelnen Bedingungswerke maßgeb-
lich war. 

Note/Bedeutung
WFS 1 (Gold): Erfüllung der Mindestan-
forderungen für die Ratingstufe Gold
WFS 2 (Silber): Erfüllung der Min-
destanforderungen für die Ratingstufe 
Silber
WFS 2 (Bronze): Erfüllung der Min-
destanforderungen für die Ratingstufe 
Bronze

Info
Im Sinne einer fairen Vergleichbarkeit 
der einzelnen FIV-Produkte werden Un-
fall- und Lebensversicherer zwar je-
weils anhand der jeweils gleichen Kri-
terien bewertet, wobei jedoch die je-
weils beste Bewertung innerhalb der 
beiden Kategorien mit einem Erfül-
lungsgrad von 100% betrachtet wird. 
Leistungsmerkmale, die nur von Le-
bensversicherern erfüllt werden kön-
nen (z.B. ein möglicher Rückkaufswert) 
werden damit zwar für alle Anbieter im 
Test erfasst, führen aber zu keiner Ab-
wertung eines Unfallversicherers ge-
genüber einem anderen Unfallversi-
cherer. Gleiches gilt natürlich auch 
umgekehrt, wo Unfallversicherer Lei-
stungsmerkmale besitzen, die derzeit 
kein Lebensversicherer besitzt (z.B. 
Organrente).

Bewertete Kategorien
Die Produkte wurden nach verschie-
denen Kategorien bewertet, welche 
zwei großen Blöcken zuzuordnen sind: 
Vertragliches und Nebenleistungen 
(Gewichtung von 30%.; I bis IV) sowie 
Kernleistungen (Gewichtung von 70%; 
V bis IX). Diese Blöcke sind jeweils 
weiter differenziert, so dass sich ab-
schließend folgende Teilbereiche und 
Gewichtungen ergeben:

• I. Allgemeine Rahmendaten (Fragen 
1-28; Gesamtgewichtung: 19,5%)

 (versicherbare Versicherungsdauer, 
versicherbare Leistungsdauer, räum-
licher Geltungsbereich, Anpassungs-
möglichkeiten von Bedingungen und 
Prämien, etc.)

• II. Allgemeine Leistungen (Fragen 29-
44; Gesamtgewichtung: 3%)

 (Beitragsbefreiung bei Eintritt des Lei-
stungsfalls, Beitragsbefreiung bei Ar-
beitslosigkeit, uneingeschränkte Fort-
führung von Kinderprodukten bei Er-
reichen des 18. Lebensjahres etc.)

• III. Sonstige versicherbare Kosten 
(Fragen 182 bis 187; Gesamtgewich-
tung: 3%)

 (Kapitalsofortleistungen bei erstma-
ligem Eintritt des Leistungsfalls, Kapi-
talleistungen bei schweren Operati-
onen, Mitversicherung von Rehako-
sten etc.)

• IV. Nachversicherungsgarantien (Fra-
gen 188 bis 196; Gesamtgewichtung: 
4,5%)

 (Anspruchsvoraussetzungen, Fristen, 
Höhe der optionalen Nachversiche-
rung etc.)

• V. Leistungen der Unfallrente (Fragen 
45 bis 83; Gesamtgewichtung: 7%)

 (verbesserte Gliedertaxe, Mitwir-
kungsregelung, Mitversicherung von 
Bewusstseinsstörungen, etc.)

• VI. Leistungen bei Krebs aus der Or-
ganrente oder als Leistung aus einem 
Dread-Disease-Baustein (Fragen 84 
bis 94; Gesamtgewichtung: 8%)

 (lebenslange oder zeitlich befristete 
Krebsleistung, Wartezeiten, Leistung 
bei welcher Krebserkrankung ab wel-
chem Schweregrad etc.)

• VII. Leistungen bei Herzinfarkt aus der 
Organrente oder als Leistung aus einem 
Dread-Disease-Baustein (Fragen 95 bis 
98; Gesamtgewichtung: 7%)

 (Umfang der mitversicherten Herzer-
krankungen, Wartezeiten etc.)

• VIII. Sonstige Organrentenleistungen 
(Fragen 99 bis 109; Gesamtgewich-
tung: 30%)

 (Umfang der versicherten Organren-
tenauslöser, Wartezeiten, Nachprü-
fungsvoraussetzungen etc.)

• IX. Einmalleistung bei Dread Disease 
bzw. Rentenleistung bei einer schwe-
ren Erkrankung (Dread-Disease-Ren-
te) (Fragen 143 bis 181; Gesamtge-
wichtung: 7%) *

 (weitere versicherte Krankheiten und 
deren Leistungsvoraussetzungen)

• X. Leistungen der Grundfähigkeiten-
rente (Fragen 110 bis 134; Gesamtge-
wichtung: 8%)

 (Definition der einzelnen Grundfähig-
keiten, Leistungs- und Nachprüfungs-

voraussetzungen etc.)
• XI. Leistungen der Pflegerente (Fra-

gen 135 bis 142; Gesamtgewichtung: 
2%)

 (Leistungsvoraussetzungen, Pfle-
gerentenbeginn, Wartezeiten etc.)

* derzeit Leistungsbaustein nur der Le-
bensversicherer sowie von Janitos 

 Gewichtung innerhalb  
der Kategorien
Jede einzelne Leistung wurde mit einem 
Faktor zwischen 1 und 3 gewichtet. 
Faktor 1 bezeichnet Leistungen, die 
eher wenig wichtig sind. 
Beispiele: bedingungsseitige Definition 
eines Invaliditätsgrades bei Stimmver-
lust. Die Leistung kann hier etwa häufig 
durch die Grundfähigkeiten- oder Or-
ganrente kompensiert werden. Auch ist 
die Eintrittswahrscheinlichkeit für einen 
Leistungsfall sehr gering.

Versicherungsschutz für Minderjährige 
sowie entmündigte Erwachsene, wenn 
eine Straftat im Führen eines Land- oder 
Wasserfahrzeuges ohne Führerschein 
besteht oder ein unbefugter Gebrauch 
eines Fahrzeuges vorliegt (§ 248 b Straf-
gesetzbuch), wobei Voraussetzung ist, 
dass keine weitere Straftat zur Ermögli-
chung der Fahrt begangen wurde. In der 
Praxis dürfte dieser Fall eher selten vor-
kommen. Zudem stellt sich die berech-
tigte Frage, inwiefern der Leistungsfall 
durch Straftaten durch das Kollektiv ent-
schädigt werden soll.

Verzicht auf Wartezeit für die 
Leistungsart Krebs. Die Wahrscheinlich-
keit, dass der Leistungsfall erst kurz 
nach Vertragsabschluss eintritt, ist eher 
gering und ein vertretbares Risiko. 

Eine Leistung bei aplastischer Anä-
mie. Diese Erkrankung tritt nur äußerst 
selten auf, so dass Tarife mit fehlender 
Versicherung ein durchaus vertretbares 
Risiko bedeuten.

Leistungen, die generell wichtig sind 
(entweder objektiv aus Risikosicht oder 
aus subjektiver Sicht eines durch-
schnittlichen zu versichernden Kunden) 
wurden mit Faktor 2 gewichtet. 
Beispiele: In welchem Umfang besteht 
eine Mitversicherung von Invalidität 
durch Erkrankungen des Gehirns und 
des zentralen Nervensystems im Rah-
men der Organrente? Betrachtet man 
die Leistungsvoraussetzungen der ein-
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zelnen Anbieter in diesem Punkt, so ist 
ein Leistungseintritt sicher eher selten 
zu erwarten, da die Funktion eines Bei-
nes oder eines Armes oder mindestens 
einer Körperhälfte aufgrund einer 
Schädigung von Gehirn oder Rücken-
mark zu mindestens 90% aufgehoben 
sein muss. Dennoch ist die beschrie-
bene Schädigung so gravierend, dass 
ein davon betroffener Kunde in jedem 
Fall Versicherungsschutz erwarten 
kann.

In welchem Umfang besteht im Rah-
men der Grundfähigkeitsrente Versiche-
rungsschutz für den Verlust des Sehver-
mögens (Blindheit)? Hier ist die Eintritts-
wahrscheinlichkeit der Versicherer noch 
deutlich geringer zu bewerten, doch 
dürfte die Mitversicherung des Verlustes 
des Sehsinns subjektiv als besonders 
relevant erachtet werden. Damit stellt 
der Faktor 2 hier einen Kompromiss 
zwischen dem objektiven Risiko (eher 
Faktor 1) und dem subjektiven Risiko 
(eher Faktor 3) dar.

Leistungen, die sowohl subjektiv wie 
auch objektiv von besonderer Bedeu-
tung für den Versicherungsschutz sind, 
wurden mit Faktor 3 bewertet.
Beispiele: Wird eine Krebsleistung als 
zeitlich befristete oder generell lebens-
lange Rente erbracht. In den Fällen, in 
denen die Krebserkrankung innerhalb 
der in den Bedingungen festgelegten 
Leistungsdauer ausgeheilt ist, kann die 
dauerhafte Leistung einer solchen Rente 
durchaus verzichtbar sein, da der Versi-
cherte seine Arbeit wieder aufnehmen 
kann. Bei den Patienten, die nicht inner-
halb der Leistungsdauer gesund werden 
oder versterben, führt eine Verschlim-
merung des Zustandes in vielen Fällen 

zu einer Leistung aufgrund des Organkon-
zeptes. In der Regel wird eine Krebsrente 
als alleiniger Leistungsauslöser nicht län-
ger als maximal 5 Jahre einen Leistungs-
anspruch begründen. Die meisten Krebs-
formen führen bis dahin entweder zum 
Tod oder zur Reaktivierung. Auf der ande-
ren Seite gibt es verschiedene Lymphome 
(z.B. Morbus Hodgkin), die regelmäßig 
tödlich enden, aber auch mal 10 Jahre 
Leistungen allein aus der Krebsrente ver-
ursachen können. Generell ist Krebs im 
Zusammenspiel mit anderen Faktoren zu 
betrachten. Bei vielen Krebserkrankungen 
kann ein lebenslanger Krebsrentenan-
spruch entstehen, ohne dass allein die 
Leistung aus dem Organkonzept hierfür 
maßgeblich ist. In Deutschland überleben 
50% aller männlichen und 59% aller weib-
lichen Patienten eine Krebsdiagnose län-
ger als 5 Jahre. Mehr zur Überlebensrate 
bei verschiedenen Krebsarten finden Sie 
im Internet unter http://www.internisten-
im-netz.de/de_prognose_1235.html.  

Krebsleistung ab welchem Schwere-
grad. Es macht natürlich einen großen 
Unterschied, ob bereits frühe Krebsstadi-
en mitversichert sind oder erst ab Schwe-
regrad III/3 eine zeitlich befristete oder 
lebenslange Leistung erbracht wird und 
welche weiteren Anforderungen an den 
Leistungsfall geknüpft sind.

Abstufung der Bewertungen
Da Versicherer den Leistungsumfang ihrer 
Produkte naturgemäß nicht einheitlich de-
finieren, gibt es hier auch Abstufungen in 
der Bewertung einzelner vertraglicher 
Leistungen. In der Regel gilt dabei, dass 
die jeweils beste versicherte Leistung mit 
16 Punkte, die zweitbeste mit 12, die 
drittbeste mit 8 und dann entsprechend 
mit 4, 2 und 1 Punkt bewertet wird. Ist 

eine Leistung nicht vorhanden, so gilt für 
diese im Normalfall eine Bewertung mit 
0 Punkten. Insbesondere im Rahmen der 
Unfallrente kann es allerdings sein, dass 
eine Klarstellung oder fehlende Leistung 
einen Abzug von 8 Punkten rechtfertigt. 
Dies geschieht dann, wenn die entspre-
chende Leistung die durch die unver-
bindliche Verbandsempfehlung des GDV 
für die Unfallversicherung definierten 
Musterbedingungen unterschreitet. 
Ebenfalls ein Abzug von 8 Punkten wird 
bei besonders überraschenden oder 
verbraucherunfreundlichen Klauseln be-
rechnet. Dies betrifft glücklicherweise 
nur sehr wenige Leistungsfragen von 
noch weniger Unternehmen. Ist eine 
stark einschränkende Klausel immerhin 
besser als ein kompletter Ausschluss 
wird sie je nach Einzelfall abweichend 
mit in der Regel 1 Punkt bewertet.

1 Insofern zählen die Tarifvarianten VitaLife-
Junior„Optimal“ u. „Optimal-Start“ u. VitaLife 
Optimal der Signal Iduna streng genommen 
nicht als Funktionsinvaliditätsprodukte.
2  Siehe dazu  insbesondere Christian Armbrü-
ster „Wirksamkeitsvoraussetzungen für Prämi-
enanpassungsklauseln“, r + s 08/2012, 365.
3 Eine Beschreibung des Ratingansatzes fin-
den Sie im Internet unter http://www.mor-
genundmorgen.com/analysen/ratings/mm-
rating-lv-unternehmen/ 
4 Mehr zum Rating finden Sie im Internet 
unter http://www.nuernberger.de/ueber_uns/
presse/2013/2013_05_07_01/index.html. 
5 Mehr finden Sie im Internet unter http://
www.standardandpoors.com/ratings/life/ra-
tings-list/en/eu/?subSectorCode=36&secto
rId=1221186658105&subSectorId=122118 
7347827. 
6 Eine Beschreibung des Ratingsansatzes 
finden Sie im Internet unter http://www.as-
sekurata-solutions.de/unternehmen/kompe-
tenzen/ 
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ADCURI 
• Tarif: Opti5Rente / Aktueller Bedingungsstand: 12.2012 
• Tarif: Opti5Plus / Aktueller Bedingungsstand: 12.2012 
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre
Höchsteintrittsalter: 58 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: ja
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: nur ab Schweregrad IV (sofern Neubemessung in den ersten 5 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraus-
setzungen ergibt), sonst je nach Schwergrad zwischen 6 und 36 Monaten
lebenslange Pflegerente: nein (jährliche Neubemessung möglich)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja

Arag
• Tarif: ARAG Existenz-Schutz / Aktueller Bedingungsstand: 01.2014
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre
Höchsteintrittsalter: 59 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: ja (mit Einschränkungen)
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: nein (je nach Schweregrad zwischen 6 und 60 Monaten)
lebenslange Pflegerente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 3 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen ergibt)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja

AXA
• Tarif: Kinderschutzpaket / Aktueller Bedingungsstand: 04.2011 (Antrag abweichend Stand 09.2012)
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: nur implizit über Ziffer 16.2.1 AB ESV 2011
Mindesteintrittsalter: ab dem 3. Lebenstag
Höchsteintrittsalter: 15 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: ja
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 3 bzw. 5 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen ergibt)
lebenslange Pflegerente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 3 bzw. 5 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen ergibt)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja
nahtloser Übergang in den Erwachsenentarif: mit Einschränkungen: Das Optionsrecht kann nicht in Anspruch genommen werden, 
sofern in den letzten 5 Jahren eine Rente nach Ziffer 1.1. der Bedingungen beantragt wurde oder ein Rentenfall objektiv eingetreten 
ist oder der ablaufende Vertrag nur unter erschwerten Bedingungen, wie zum Beispiel einer Ausschlussklausel oder Risikozuschlag 
angenommen wurde oder die Diagnose einer Herzerkrankung oder Diabetes gestellt wurde oder ein Grad der Behinderung (GdB) / 
Minderung der Erwerbstätigkeit (MdE) von größer oder gleich 50% oder ein Merkzeichnen nach Feststellung einer Pflegestufe gemäß 
Sozialgesetzbuch (SGB) vorliegt. In diesen Fällen ist eine erneute Gesundheitsprüfung erforderlich 

• Tarif: Existenzschutzversicherung für Kinder / Aktueller Bedingungsstand: 04.2011 (Antrag abweichend Stand 09.2012)
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: nur implizit über Ziffer 16.2.1 AB ESV 2011
Mindesteintrittsalter: ab dem 6. Lebensmonat
Höchsteintrittsalter: 15 Jahre

• Tarif: Existenzschutzversicherung für Kinder mit garantierter Beitragsrückerstattung / Aktueller Bedingungsstand: 04.2011 (Antrag 
abweichend Stand 09.2012) 
Mindesteintrittsalter: ab dem 6. Lebensmonat
Höchsteintrittsalter: 15 Jahre

• Tarif: Existenzschutzversicherung für Erwachsene / Aktueller Bedingungsstand: 04.2011 (Antrag abweichend Stand 09.2012)
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: nur implizit über Ziffer 16.2.1 AB ESV 2011
Mindesteintrittsalter: 16 Jahre
Höchsteintrittsalter: 65 Jahre

• Tarif: Existenzschutzversicherung für Erwachsene mit garantierter Beitragsrückerstattung / Aktueller Bedingungsstand: 04.2011  
(Antrag abweichend Stand 09.2012)
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: nur implizit über Ziffer 16.2.1 AB ESV 2011
Mindesteintrittsalter: 16 Jahre
Höchsteintrittsalter: 65 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: ja
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 5 Jahren (Kinder) bzw. 3 Jahren (Erwachsene) keinen Wegfall  
der Leistungsvoraussetzungen ergibt)

Vorbemerkung: An dieser Stelle erfolgt keine Veröffentlichung der Bewertung für Alttarife, die nicht mehr für den Verkauf geöffnet sind. Auf per-
sönliche Anfrage können auch hierzu Ergebnisse mitgeteilt werden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Leistungsauszüge aus den Bedingungen hier stark verkürzt dargestellt wurden und nicht nur hinsichtlich des 
Umfangs der versicherten Leistungen bei Krebs oder anderen schweren Erkrankungen ein Blick in die Bedingungen sehr anzuraten ist. Kein Rating 
kann eine umfassende Bedarfsermittlung und Beratung beim Verbraucher ersetzen. Dies gilt auch für dieses Rating. Die Zahl von Leistungseinschlüs-
sen in der Funktionsinvaliditätsversicherung ist trotz sehr ähnlicher Kernleistungen Legion, weshalb für Ihren Kunden im Einzelfall dennoch ein Blick 
in die konkreten Bedingungen von weitreichender Bedeutung bleibt. Bitte beachten Sie, dass trotz gewissenhafter Erfassung aller Kriterien und der 
hier dargestellten Daten etwaige Fehler nicht gänzlich auszuschließen sind. Sollten Ihnen solche auffallen, bitte ich um unverzügliche Benachrichtigung.
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lebenslange Pflegerente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 5 Jahren (Kinder) bzw. 3 Jahren (Erwachsene) keinen Wegfall  
der Leistungsvoraussetzungen ergibt)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja
nahtloser Übergang in den Erwachsenentarif: mit Einschränkungen (siehe Kinderschutzpaket) 
Bemerkung: in der Variante mit garantierter Beitragsrückerstattung Rückzahlungsanspruch im Todesfall oder zum vereinbarten  
Ablauftermin, unabhängig vom Bezug etwaiger Leistungen aus der Existenzschutzversicherung

BARMENIA
• Tarif: Barmenia-Opti5Rente / Aktueller Bedingungsstand: 12.2012 
• Tarif: Barmenia-Opti5Plus / Aktueller Bedingungsstand: 12.2012 
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre
Höchsteintrittsalter: 58 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: ja
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: nur ab Schweregrad IV (sofern Neubemessung in den ersten 5 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraus-
setzungen ergibt), sonst je nach Schwergrad zwischen 6 und 36 Monaten
lebenslange Pflegerente: nein (jährliche Neubemessung möglich)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja

INTERLLOYD
• Tarif: Interlloyd Existenz-Schutz 2014 / Aktueller Bedingungsstand: 01.2014
• Tarif: Interlloyd Existenz-Schutz 2014 mit Existenz-Schutzbrief / Aktueller Bedingungsstand: 01.2014
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre
Höchsteintrittsalter: 59 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: ja (mit Einschränkungen)
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: nein (je nach Schweregrad zwischen 6 und 60 Monaten)
lebenslange Pflegerente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 3 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen ergibt)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja

JANITOS
• Tarif: JANITOS MULTI-RENTE BEST SELECTION für Erwachsene / Aktueller Bedingungsstand: 04.2014 
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre
Höchsteintrittsalter: 59 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: ja (mit Einschränkungen)
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: nein (maximal 60 Monate)
lebenslange Pflegerente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 3 bzw. 5 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen ergibt)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja

• Tarif: JANITOS MULTI-RENTE BALANCE für Erwachsene / Aktueller Bedingungsstand: 04.2014 
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre
Höchsteintrittsalter: 59 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: ja (mit Einschränkungen)
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: nein (maximal 12 Monate)
lebenslange Pflegerente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 3 bzw. 5 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen ergibt)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja
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JANITOS
• Tarif: JANITOS MULTI-RENTE BEST SELECTION für Kinder / Aktueller Bedingungsstand: 04.2014 
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja
Mindesteintrittsalter: 1 Jahr
Höchsteintrittsalter:17 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: ja (mit Einschränkungen)
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: nein (maximal 60 Monate)
lebenslange Pflegerente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 3 bzw. 5 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen ergibt)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja
• Tarif: JANITOS MULTI-RENTE BALANCE für Kinder / Aktueller Bedingungsstand: 04.2014 
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja
Mindesteintrittsalter: 1 Jahr
Höchsteintrittsalter: 17 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: ja (mit Einschränkungen)
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: nein (maximal 12 Monate)
lebenslange Pflegerente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 3 bzw. 5 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen ergibt)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja

LEBENSVERSICHERUNG VON 1871 A.G. in Kooperation mit der TRIAS Versicherung AG und der BGV-Versicherung AG
• Tarif: Golden IV Exklusiv mit Malteser-Soforthilfe für Erwachsene / Aktueller Bedingungsstand: 04.2014 
• Tarif: Golden IV Exklusiv mit Malteser-Soforthilfe für Erwachsene / Aktueller Bedingungsstand: 04.2014 
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre
Höchsteintrittsalter: 57 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: nein (mit Einschränkungen)
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: nein (max. 48 Monate)
lebenslange Pflegerente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 3 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen ergibt)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja

DIE BAYERISCHE
• Tarif: Multi PROTECT für Erwachsene / Aktueller Bedingungsstand: 07.2014
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre
Höchsteintrittsalter: 60 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: ja
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: nein (maximal 60 Monate)
lebenslange Pflegerente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 3 bzw. 5 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen er-
gibt)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: teilweise (Fahrer bei Personen unter 35 eingeschlossen gegen Zu-
schlag von 35%, bei Personen ab 35 Jahren sowie als Beifahrer genereller Einschluss ohne Mehrbeitrag)

LEBENSVERSICHERUNG VON 1871 A.G. in Kooperation mit der TRIAS Versicherung AG und der BGV-Versicherung AG
• Tarif: Golden IV Klassik für Erwachsene / Aktueller Bedingungsstand: 04.2014 
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre
Höchsteintrittsalter: 57 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: nein (mit Einschränkungen)
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: nein (max. 48 Monate)
lebenslange Pflegerente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 3 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen ergibt)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja

SIGNAL IDUNA
• Tarif: VitaLife Exklusiv / Aktueller Bedingungsstand: 02.2013 
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre
Höchsteintrittsalter: 60 Jahre
Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: nein (mit Einschränkungen)
Innovationsklausel: ja
lebenslange Krebsrente: nein (maximal 60 Monate)
lebenslange Pflegerente: ja (sofern Neubemessung in den ersten 3 Jahren keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen ergibt)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja

Bedingungsrating Funktionsinvaliditätsversicherung als Unfallversicherung
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CARDEA.life
• Tarif: CARDEA safety first BU plusExxellent / Aktueller Bedingungsstand: 01.2013 
• Tarif: CARDEA safety first mit BU plusEco / Aktueller Bedingungsstand: 01.2013 
• Tarif: CARDEA safety first / Aktueller Bedingungsstand: 01.2013 ( Leistungen siehe unten, allerdings ohne Leistung und Beitragsbe-
freiung bei Berufsunfähigkeit)
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja (Grundfähigkeiten, Unfallinvalidität, Pflegebedürftigkeit, Berufsunfähigkeit)
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre (Versicherungsnehmer), 15 Jahre (versicherte Person)
Höchsteintrittsalter: 80 Jahre (Versicherungsnehmer), 55 Jahre (versicherte Person)
versicherbare monatliche Rentenhöhe bei Antragsstellung: zwischen 500 und 3.000 Euro monatlich (max. 70% des Bruttoeinkom-
mens zum Zeitpunkt der Antragsstellung. Bei Studenten, Hausfrauen und Hausmännern, maximal 1.000 Euro monatlich)
lebenslange Krebsrente: nein
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja
Für den Vertrag geltendes Recht: Recht der Bundesrepublik Deutschland
Aufsichtsrecht: Die PrismaLife untersteht als liechtensteinischer Lebensversicherer der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht  
(kurz FMA). In Deutschland ist die PrismaLife im Wege der Dienstleistungsfreiheit tätig. In diesem Zusammenhang übt die deutsche 
Aufsicht die Rechtsaufsicht aus.
Gesetzlicher Insolvenzsicherungsfonds: nein

Allianz
• Tarif: KörperSchutzPolice E230 / Aktueller Bedingungsstand: 01.2013
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja (Grundfähigkeiten, Pflegebedürftigkeit)
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre (Versicherungsnehmer), 15 Jahre (versicherte Person)
Höchsteintrittsalter: nicht zutreffend (Versicherungsnehmer), 54 Jahre (versicherte Person)
versicherbare monatliche Rentenhöhe bei Antragsstellung: zwischen 50 und 5.000 Euro monatlich (max. 80% des Nettoeinkommens 
zum Zeitpunkt der Antragsstellung, bei Studenten abweichend bis 1.250 Euro monatlich. Im Rahmen einer späteren Nachversiche-
rungsoption maximal 70% des Nettoeinkommens)
lebenslange Krebsrente: nein (Einmalleistung von 12 Monatsrente)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja
Für den Vertrag geltendes Recht: Recht der Bundesrepublik Deutschland
Aufsichtsrecht: zuständig ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bereich Versicherungen)
Gesetzlicher Insolvenzsicherungsfonds: ja (Protektor Lebensversicherungs-AG)

Volkswohl Bund
• Tarif: Existenz-Versicherung (SKV+) mit Erste-Hilfe-Baustein und Sofortrabatt / Aktueller Bedingungsstand: 01.2014
• Tarif: Existenz-Versicherung (SKV) mit Erste-Hilfe-Baustein und Sofortrabatt / Aktueller Bedingungsstand: 01.2014
• Tarif: Existenz-Versicherung (SKV+) mit Erste-Hilfe-Baustein und ohne Sofortrabatt / Aktueller Bedingungsstand: 01.2014
• Tarif: Existenz-Versicherung (SKV) mit Erste-Hilfe-Baustein und ohne Sofortrabatt / Aktueller Bedingungsstand:01.2014
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja (Grundfähigkeiten, Pflegebedürftigkeit)
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre (Versicherungsnehmer), 15 Jahre (versicherte Person)
Höchsteintrittsalter: nicht zutreffend (Versicherungsnehmer), 52 Jahre (versicherte Person)
versicherbare monatliche Rentenhöhe bei Antragsstellung: zwischen 50 und 833.333.340,00 Euro monatlich (bis 1.500 Euro ohne 
Einkommensnachweis, bis 2.500 Euro unter Angabe des Nettoeinkommens, darüber nur mit Einkommensnachweisen für die vergan-
genen 3 Jahren. Dabei darf die Gesamthöhe aller Invaliditätsabsicherungen beim Volkswohl Bund und dessen Wettbewerbern das 
Nettoeinkommen bzw. die 1.500 Euro-Grenze nicht überschreiten)
lebenslange Krebsrente: nein (Einmalleistung von 12 Monatsrenten im Rahmen des optionales Erste-Hilfe-Bausteins)
Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja
Für den Vertrag geltendes Recht: Recht der Bundesrepublik Deutschland
Aufsichtsrecht: zuständig ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bereich Versicherungen)
Gesetzlicher Insolvenzsicherungsfonds: ja (Protektor Lebensversicherungs-AG)

Bedingungsrating Funktionsinvaliditätsversicherung als Lebensversicherung

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Leistungsauszüge aus den Bedingungen hier stark verkürzt dargestellt wurden und nicht nur hinsichtlich des Umfangs der 
versicherten Leistungen bei Krebs oder anderen schweren Erkrankungen ein Blick in die Bedingungen sehr anzuraten ist. Kein Rating kann eine umfassende Bedarf-
sermittlung und Beratung beim Verbraucher ersetzen. Dies gilt auch für dieses Rating. Die Zahl von Leistungseinschlüssen in der Funktionsinvaliditätsversicherung 
ist trotz sehr ähnlicher Kernleistungen Legion, weshalb für Ihren Kunden im Einzelfall dennoch ein Blick in die konkreten Bedingungen von weitreichender Bedeutung 
bleibt. Bitte beachten Sie, dass trotz gewissenhafter Erfassung aller Kriterien und der hier dargestellten Daten etwaige Fehler nicht gänzlich auszuschließen sind. 
Sollten Ihnen solche auffallen, bitte ich um unverzügliche Benachrichtigung.
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